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Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG)

Lesefassung

mit den Änderungen durch das
Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie

und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz
vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressour-
cen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.

§ 2 Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für

1. die Vermeidung,

2. die Verwertung und

3. die Beseitigung von Abfällen.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für

1. die nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, nach dem Fleischhygiene- und dem Geflü-
gelfleischhygienegesetz, nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, nach
dem Milch- und Margarinegesetz, nach dem Tierseuchengesetz, nach dem Pflanzen-
schutzgesetz und nach den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu
beseitigenden Stoffe,

2. Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe im Sinne des Atomgesetzes,

3. Stoffe, deren Beseitigung in einer aufgrund des Strahlenschutzvorsorgegesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung geregelt ist,

4. Abfälle, die beim Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Weiterverarbeiten von Boden-
schätzen in den der Bergaufsicht unterstehenden Betrieben anfallen, ausgenommen
Abfälle, die nicht unmittelbar und nicht üblicherweise nur bei den im 1. Halbsatz ge-
nannten Tätigkeiten anfallen,

5. nicht in Behälter gefaßte gasförmige Stoffe,

6. Stoffe, sobald diese in Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht
werden,

7. das Aufsuchen, Bergen, Befördern, Lagern, Behandeln und Vernichten von Kampfmit-
teln.



Landesamt für Natur und Umwelt KrW-/AbfG i.d.F. vom 27.07.2001
des Landes Schleswig-Holstein, Flintbek                                                                                                                                                  

15

(4) Die Ausweisungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 2 und Satz 4 können für die Beseiti-
gungspflichtigen für verbindlich erklärt werden.

(5)      Bei der Abfallwirtschaftsplanung sind die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Lan-
desplanung zu berücksichtigen. § 5 Abs. 4 und § 4 Abs. 5 des Raumordnungsgesetzes bleiben
unberührt. Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung
können in die Programme und Pläne im Sinne des § 5 des Raumordnungsgesetzes aufgenom-
men werden.

(5) Bei der Abfallwirtschaftsplanung sind die Ziele der Raumordnung zu beachten, die
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. § 7 Abs.
3 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 des Raumordnungsgesetzes bleiben unberührt.

(6) Die Länder sollen ihre Abfallwirtschaftsplanungen aufeinander und untereinander abstimmen.
Ist eine die Grenze eines Landes überschreitende Planung erforderlich, sollen die betroffenen
Länder bei der Aufstellung der Abfallwirtschaftspläne die Erfordernisse und Maßnahmen im
Benehmen miteinander festlegen.

(7) Bei der Aufstellung der Abfallwirtschaftspläne sind die Gemeinden oder deren Zusammen-
schlüsse und die Entsorgungsträger im Sinne der §§ 15, 17 und 18 zu beteiligen.

(8) Die Länder regeln das Verfahren zur Aufstellung der Plane und zu deren Verbindlicherklärung.

(9) Die Pläne sind erstmalig zum 31. Dezember 1999 zu erstellen und alle fünf Jahre fortzuschrei-
ben.

2. Abschnitt

Zulassung von Abfallbeseitigungsanlagen

§ 30 Erkundung geeigneter Standorte

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken haben zu dulden, daß Beauftragte der
zuständigen Behörde oder der Entsorgungsträger im Sinne der §§ 15, 17 und 18 zur Erkundung
geeigneter Standorte nur Deponien und öffentlich zugängliche Abfallbeseitigungsanlagen
Grundstücke mit Ausnahme von Wohnungen betreten und Vermessungen, Boden- und Grund-
wasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen. Die Absicht, Grundstücke zu betreten
und solche Arbeiten durchzuführen, ist den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grund-
stücke vorher bekanntzugeben.

(2) Die zuständige Behörde und die Entsorgungsträger im Sinne der §§ 15, 17 oder 18 haben nach
Abschluß der Arbeiten den vorherigen Zustand unverzüglich wiederherzustellen. Sie können
verlangen, daß bei der Erkundung geschaffene Einrichtungen aufrechtzuerhalten sind. Die Ein-
richtungen sind zu beseitigen, wenn sie für die Erkundung nicht mehr benötigt werden oder
wenn eine Entscheidung darüber nicht binnen zwei Jahren nach Schaffung der Einrichtung ge-
troffen ist und der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte dem weiteren Verbleib der Einrichtung
gegenüber der Behörde widersprochen hat.

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken können von der zuständigen Behörde
für Vermögensnachteile, die durch eine nach Absatz 2 zulässige Maßnahme entstehen, Ersatz
in Geld verlangen.

§ 31 Planfeststellung und Genehmigung

(1) Die Errichtung und der Betrieb von ortsfesten Abfallbeseitigungsanlagen zur Lagerung oder
Behandlung von Abfällen zur Beseitigung sowie die wesentliche Änderung einer solchen Anla-
ge oder ihres Betriebes bedürfen der Genehmigung nach den Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes; einer weiteren Zulassung nach diesem Gesetz bedarf es nicht.

(2) Die Errichtung und der Betrieb von Deponien sowie die wesentliche Änderung einer solchen
Anlage oder ihres Betriebes bedürfen der Planfeststellung durch die zuständige Behörde. In
dem Planfeststellungsverfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung: durchzuführen.
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(3) § 74 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt mit der Maßgabe, daß die zuständige Be-
hörde nur dann an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses auf Antrag oder von Amts wegen
eine Plangenehmigung erteilen kann, wenn

1. die Errichtung und der Betrieb einer unbedeutenden Deponie beantragt wird, soweit die
Errichtung und der Betrieb keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2
Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit genanntes Schutzgut haben
kann, oder

2. die wesentliche Änderung einer Deponie oder ihres Betriebes beantragt wird, soweit die
Änderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genanntes Schutzgut haben kann, oder

3. die Errichtung und der Betrieb einer Deponie beantragt wird, die ausschließlich oder
überwiegend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren dient, und die Genehmi-
gung für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren nach Inbetriebnahme der Anlage
erteilt werden soll. ; dieser Zeitraum kann auf Antrag bis zu einem weiteren Jahr verlän-
gert werden.

Eine Plangenehmigung nach Satz 1 Nr. 1 kann nicht für Anlagen zur Ablagerung von beson-
ders überwachungsbedürftigen Abfällen erteilt werden; für diese Anlagen kann eine Plange-
nehmigung nach Satz 1 Nr. 3 höchstens für einen Zeitraum von einem Jahr erteilt werden. Ei-
ne Plangenehmigung nach Satz 1 Nr. 1 kann des Weiteren nicht erteilt werden für Depo-
nien zur Ablagerung von nicht besonders überwachungsbedürftigen Abfällen mit einer
Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr pro Tag oder mit einer Gesamtkapazität
von 25.000 Tonnen oder mehr; dies gilt nicht für Deponien für Inertabfälle. Die zuständige
Behörde soll ein Genehmigungsverfahren durchführen, wenn die Änderung keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung genanntes Schutzgut hat und den Zweck verfolgt, eine wesentliche Verbesse-
rung für diese Schutzgüter herbeizuführen.

(4) § 15 Abs.1 und 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt entsprechend. Satz 1 findet
auch auf die in § 35 genannten Deponien Anwendung.

(5) Für nach Absatz 4 anzeigebedürftige Änderungen kann der Träger des Vorhabens eine
Planfeststellung oder eine Plangenehmigung beantragen.

§ 32 Erteilung, Sicherheitsleistung, Nebenbestimmungen

(1) Der Planfeststellungsbeschluß nach § 31 Abs. 2 oder die Genehmigung nach § 31 Abs. 3 dür-
fen nur erteilt werden, wenn

1. sichergestellt ist, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird, insbesondere

a) Gefahren für die in § 10 Abs. 4 genannten Schutzgüter nicht hervorgerufen wer-
den können und ,

b) Vorsorge gegen die Beeinträchtigungen der Schutzgüter, insbesondere durch bau-
liche, betriebliche oder organisatorische Maßnahmen entsprechend dem Stand der
Technik getroffen wird, und

c) Energie sparsam und effizient verwendet wird.

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der für
die Errichtung, Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder der Nachsorge der
Deponie verantwortlichen Personen ergeben,

3. diese Personen und das sonstige Personal die erforderliche Fach- und Sachkunde
besitzen,

34. keine nachteiligen Wirkungen auf das Recht eines anderen zu erwarten sind und

45. die für verbindlich erklärten Feststellungen eines Abfallwirtschaftsplanes dem Vorhaben
nicht entgegenstehen.
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(2) Der Erteilung einer Planfeststellung oder Genehmigung stehen die in Absatz 1 Nr. 31 genann-
ten nachteiligen Wirkungen auf das Recht eines anderen nicht entgegen, wenn sie durch Auf-
lagen oder Bedingungen verhütet oder ausgeglichen werden können oder der Betroffene ihnen
nicht widerspricht. Absatz 1 Nr. 32 gilt nicht, wenn das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit
dient. Wird in diesem Fall die Planfeststellung erteilt, ist der Betroffene für den dadurch einge-
tretenen Vermögensnachteil in Geld zu entschädigen.

(3) Die zuständige Behörde kann verlangen, daß der Inhaber einer Deponie für die Rekultivierung
sowie zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemein-
heit nach Stillegung der Anlage Sicherheit leistet oder ein gleichwertiges Sicherungsmittel
erbringt.

(4) Der Planfeststellungsbeschluß und die Genehmigung nach Absatz 1 können unter Bedingun-
gen erteilt, mit Auflagen verbunden und befristet werden, soweit dies zur Wahrung des Wohles
der Allgemeinheit erforderlich ist. Die zuständige Behörde überprüft regelmäßig sowie aus
besonderem Anlass, ob der Planfeststellungsbeschluss und die Genehmigung nach
Absatz 1 dem neuesten Stand der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Anforde-
rungen entspricht. Die Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen über Anforderun-
gen an die Deponie oder ihren Betrieb ist auch nach dem Ergehen des Planfeststellungsbe-
schlusses oder nach der Erteilung der Genehmigung zulässig. Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 60) durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu bestimmen, wann die zuständige Behörde Überprüfun-
gen vorzunehmen und die in Satz 3 genannten Auflagen zu erlassen hat.

§ 33 Zulassung vorzeitigen Beginns

(1) In einem Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren kann die für die Feststellung des
Planes oder Erteilung der Genehmigung zuständige Behörde unter dem Vorbehalt des Wider-
rufes für einen Zeitraum von sechs Monaten zulassen, daß bereits vor Feststellung des Planes
oder der Erteilung der Genehmigung mit der Errichtung und dem Betrieb des Vorhabens ein-
schließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Deponie erfor-
derlich sind, begonnen wird, wenn

1. mit einer Entscheidung zugunsten des Trägers des Vorhabens gerechnet werden kann,

2. an dem vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse besteht und

3. der Träger des Vorhabens sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Ausfüh-
rung verursachten Schäden zu ersetzen und, falls das Vorhaben nicht planfestgestellt
oder genehmigt wird, den früheren Zustand wiederherzustellen.

Diese Frist kann auf Antrag um weitere sechs Monate verlängert werden.

(2) Die zuständige Behörde hat die Leistung einer Sicherheit zu verlangen, soweit dies erforderlich
ist, um die Erfüllung der Verpflichtungen des Trägers des Vorhabens zu sichern.

§ 34    Planfeststellungsverfahren

§ 34 Planfeststellungsverfahren und weitere Verwaltungsverfahren

(1) Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates weitere Einzelheiten des Planfeststellungsverfahrens, insbesondere Art und Umfang
der Antragsunterlagen zu regeln. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Einzelheiten des Planfeststellungs-
und Plangenehmigungsverfahrens, insbesondere Art und Umfang der Antragsunterla-
gen, die näheren Einzelheiten für das Anzeigeverfahren nach § 31 Abs. 4 und das Ver-
fahren zur Feststellung der Stilllegung nach § 36 Abs.3 und zur Feststellung des Ab-
schlusses der Nachsorgephase nach § 36 Abs. 5 zu regeln.

                                                  
1 muss heißen: Nr. 4
2 muss heißen: Nr. 4
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(2) Einwendungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens können innerhalb der gesetzlich festge-
legten Frist nur schriftlich erhoben werden.

§ 35 Bestehende Abfallbeseitigungsanlagen

(1) Die zuständige Behörde kann für Deponien, die vor dem 11. Juni 1972 betrieben wurden oder
mit deren Errichtung begonnen war, für deren Betrieb Befristungen, Bedingungen und Auflagen
anordnen. Sie kann den Betrieb dieser Anlagen ganz oder teilweise untersagen, wenn eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit durch Auflagen, Bedingungen oder
Befristungen nicht verhindert werden kann.

(2) In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet kann die zuständige Behörde für
Deponien, die vor dem 1. Juli 1990 betrieben wurden oder mit deren Errichtung begonnen war,
Befristungen, Bedingungen und Auflagen für deren Errichtung und Betrieb anordnen. Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 36 Stillegung

(1) Der Inhaber einer Deponie hat ihre beabsichtigte Stillegung der zuständigen Behörde unver-
züglich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen über Art, Umfang und Betriebsweise sowie
die beabsichtigte Rekultivierung und sonstige Vorkehrungen zum Schutz des Wohles der All-
gemeinheit beizufügen.

(2) Die zuständige Behörde soll den Inhaber verpflichten, auf seine Kosten das Gelände, das für
eine Deponie nach Absatz 1 verwandt worden ist, zu rekultivieren und sonstige Vorkehrungen
zu treffen, die erforderlich sind, Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit zu verhüten.
Soweit entsprechende Regelungen noch nicht in dem Planfeststellungsbeschluss nach
§ 31 Abs. 2, der Genehmigung nach § 31 Abs. 3, in Bedingungen und Auflagen nach § 35
oder den für die Deponie geltenden umweltrechtlichen Vorschriften enthalten sind, hat
die zuständige Behörde den Inhaber der Deponie zu verpflichten,

1. auf seine Kosten das Gelände, das für eine Deponie nach Absatz 1 verwandt wor-
den ist, zu rekultivieren,

2. auf seine Kosten alle sonstigen erforderlichen Vorkehrungen, einschließlich der
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen während der Nachsorgephase, zu tref-
fen, um die in § 32 Abs. 1 bis 3 genannten Anforderungen auch nach der Stillle-
gung zu erfüllen, und

3. der zuständigen Behörde alle Überwachungsergebnisse zu melden, aus denen
sich Anhaltspunkte für erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ergeben.

Besteht der Verdacht, daß von einer stillgelegten Deponie nach Absatz 1 schädliche Boden-
veränderungen oder sonstige Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen, so
finden für die Erfassung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung die Vorschriften des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes Anwendung.

(3) Die zuständige Behörde hat den Abschluss der Stilllegung festzustellen (endgültige
Stilllegung).

(34) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht auch für Inhaber von Anlagen, in denen besonders
überwachungsbedürftige Abfälle anfallen.

(5) Die zuständige Behörde hat auf Antrag den Abschluss der Nachsorgephase festzustel-
len.

§ 36a Emissionserklärung

(1) Der Betreiber einer Deponie ist verpflichtet, der zuständigen Behörde innerhalb einer
von ihr zu setzenden Frist oder zu dem in der Rechtsverordnung nach Absatz 2 festge-
setzten Zeitpunkt Angaben zu machen über Art, Menge, räumliche und zeitliche Vertei-
lung der Emissionen, die von der Anlage in einem bestimmten Zeitraum ausgegangen
sind, sowie über die Austrittsbedingungen (Emissionserklärung); er hat die Emissi-
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onserklärung nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 entsprechend dem
neuesten Stand zu ergänzen. Dies gilt nicht für Betreiber von Deponien, von denen nur
in geringem Umfang Emissionen ausgehen können.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, für welche Deponien die Verpflichtung zur Emissionserklä-
rung gilt, sowie Inhalt, Umfang, Form und Zeitpunkt der Abgabe der Emissionserklärung
und das bei der Ermittlung der Emissionen einzuhaltende Verfahren zu regeln. In der
Rechtsverordnung wird auch bestimmt, welche Betreiber nach Absatz 1 Satz 2 von der
Pflicht zur Abgabe einer Emissionserklärung befreit sind.

(3) § 27 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt entspre-
chend.

(4) Die Verpflichtung zur Abgabe der Emissionserklärung nach Absatz 1 entsteht mit In-
krafttreten der Rechtsverordnung nach Absatz 2.

§ 36b Zugang zu Informationen

Planfeststellungsbeschlüsse nach § 31 Abs. 2, Genehmigungen nach § 31 Abs. 3, Anordnun-
gen nach § 35 und alle Ablehnungen und Änderungen dieser Entscheidungen sowie die bei
der zuständigen Behörde vorliegenden Ergebnisse der Überwachung der von einer Deponie
ausgehenden Emissionen sind nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes
vom 8. Juli 1994 (BGBl. I S. 1490), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes zur Umset-
zung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Um-
weltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950), mit Ausnahme des § 10 der Öffentlichkeit zu-
gänglich.

§ 36c Rechtsverordnungen über Anforderungen an Deponien

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, dass die Errich-
tung, die Beschaffenheit, der Betrieb, der Zustand nach Stilllegung und die betreiberei-
gene Überwachung von Deponien zur Erfüllung der § 32 Abs. 1, §§ 35 und 36 sowie zur
Umsetzung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften zu dem in §
1 genannten Zweck bestimmten Anforderungen genügen müssen, insbesondere, dass

1. die Standorte bestimmten Anforderungen entsprechen müssen,

2. die Deponien bestimmten betrieblichen, organisatorischen und technischen An-
forderungen entsprechen müssen,

3. die in Deponien zur Ablagerung gelangenden Abfälle bestimmten Anforderungen
entsprechen müssen,

4. die von Deponien ausgehenden Emissionen bestimmte Grenzwerte nicht über-
schreiten dürfen,

5. die Betreiber während des Betriebs und in der Nachsorgephase bestimmte Mess-
und Überwachungsmaßnahmen vorzunehmen haben oder vornehmen lassen
müssen,

6. die Betreiber durch einen Sachverständigen bestimmte Prüfungen

a) während der Errichtung oder sonst vor der Inbetriebnahme der Deponie,

b) nach deren Inbetriebnahme oder einer Änderung im Sinne des § 31 Abs. 2
oder 5,

c) in regelmäßigen Abständen oder

d) bei oder nach der Stilllegung vornehmen lassen müssen,

7. die Betreiber erst nach einer Abnahme durch die zuständige Behörde

a) die Deponie in Betrieb nehmen,
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b) eine wesentliche Änderung in Betrieb nehmen oder

c) die Stilllegung abschließen dürfen,

8. welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um Unfälle zu verhindern und de-
ren Auswirkungen zu begrenzen,

9. die Betreiber der zuständigen Behörde während des Betriebs und in der Nachsor-
gephase unverzüglich alle Überwachungsergebnisse, aus denen sich Anhalts-
punkte für erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ergeben sowie Unfälle, die
solche Auswirkungen haben können, zu melden und der zuständigen Behörde re-
gelmäßig einen Bericht über die Ergebnisse der in der Rechtsverordnung vorge-
schriebenen Mess- und Überwachungsmaßnahmen vorzulegen haben.

Bei der Festlegung der Anforderungen sind insbesondere mögliche Verlagerungen von
nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen;
ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten.

(2) In der Rechtsverordnung kann bestimmt werden, inwieweit die nach Absatz 1 zur Vor-
sorge gegen Beeinträchtigungen der in § 10 Abs. 4 genannten Schutzgüter festgelegten
Anforderungen nach Ablauf bestimmter Übergangsfristen erfüllt werden müssen, soweit
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechtsverordnung in einem Planfeststellungsbe-
schluss, einer Genehmigung oder einer landesrechtlichen Vorschrift geringere Anforde-
rungen gestellt worden sind. Bei der Bestimmung der Dauer der Übergangsfristen und
der einzuhaltenden Anforderungen sind insbesondere Art, Beschaffenheit und Menge
der abgelagerten Abfälle, die Standortbedingungen, Art, Menge und Gefährlichkeit der
von den Deponien ausgehenden Emissionen sowie die Nutzungsdauer und technische
Besonderheiten der Deponien zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die in §
35 Abs. 1 und 2 genannten Deponien entsprechend.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit und Fachkunde der für die Errichtung, Leitung oder Be-
aufsichtigung des Betriebs der Deponie verantwortlichen Personen und die Sachkunde
des sonstigen Personals, einschließlich der laufenden Fortbildung dieser Personen, zur
Erfüllung der § 32 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie zur Umsetzung von bindenden Beschlüssen
der Europäischen Gemeinschaften zu stellen sind.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, dass die Inhaber bestimmter Deponien eine Sicherheit lei-
sten oder ein anderes gleichwertiges Sicherungsmittel erbringen müssen sowie Vor-
schriften über Art, Umfang und Höhe der nach § 32 Abs. 3 zu leistenden Sicherheit oder
einem anderen gleichwertigen Sicherungsmittel zu erlassen und zu bestimmen, wie lan-
ge die Sicherheit geleistet oder ein anderes gleichwertiges Sicherungsmittel erbracht
werden muss.

(5) Für die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bis 3 gilt § 7 Abs.3 entsprechend.

(6) Soweit die Länder bis zum 3. August 2001 Vorschriften über die betreibereigene Über-
wachung erlassen haben, gelten diese bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung
nach Absatz 1 fort.

§ 36d Kosten der Ablagerung von Abfällen

(1) Die vom Betreiber für die Ablagerung von Abfällen in Rechnung zu stellenden privat-
rechtlichen Entgelte müssen alle Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Depo-
nie, einschließlich der Kosten einer vom Betreiber zu leistenden Sicherheit oder einem
zu erbringenden gleichwertigen Sicherungsmittel, sowie die geschätzten Kosten für die
Stilllegung und die Nachsorge für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren abdecken.
Soweit das nach Satz 1 durch Freistellungen nach Artikel 4 § 3 des Umweltrahmenge-
setzes gewährleistet ist, entfällt eine entsprechende Veranlagung der Kosten für die
Stillegung und Nachsorge sowie der Sicherheitsleistung bei der Berechnung der Entgel-
te.
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(2) Die Länder stellen sicher, dass die Bestimmungen des Artikels 10 der Richtlinie
1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, ABl. EG Nr. L 182 S.1
(Deponierichtlinie), in den landesrechtlichen Abgabevorschriften umgesetzt werden.

(3) Die in Absatz 1 und 2 genannten Betreiber und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
haben die in Absatz 1 genannten Kosten zu erfassen und der zuständigen Behörde in-
nerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist Übersichten über die Kosten und die
erhobenen Entgelte, öffentlichen Abgaben und Auslagen zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Abdeckung der Kosten genehmigungs-
bedürftiger Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26.April 1999 für Abfalldeponien
(ABl. EG Nr. L 182 S.1) erfasst werden.

Fünfter Teil

Absatzförderung

§ 37 Pflichten der öffentlichen Hand

(1) Die Behörden des Bundes sowie die der Aufsicht des Bundes unterstehenden juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstigen Stellen sind verpflichtet, durch
ihr Verhalten zur Erfüllung des Zweckes des § 1 beizutragen. Insbesondere haben sie unter Be-
rücksichtigung der §§ 4 und 5 bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, der Beschaffung oder
Verwendung von Material und Gebrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen zu
prüfen, ob und in welchem Umfang Erzeugnisse eingesetzt werden können, die sich durch
Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit aus-
zeichnen, im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu schadstoffärmeren Abfäl-
len führen oder aus Abfällen zur Verwertung hergestellt worden sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, daß die
Gesellschaften des privaten Rechts, an denen sie beteiligt sind, die Verpflichtungen nach Ab-
satz 1 beachten.

(3) Besondere Anforderungen, die sich für die Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien aus
Rechtsvorschriften oder aus Gründen des Umweltschutzes ergeben, bleiben unberührt.

Sechster Teil

Informationspflichten

§ 38 Abfallberatungspflicht

(1) Die Entsorgungsträger im Sinne der §§ 15, 17 und 18 sind im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben in Selbstverwaltung zur Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermei-
dung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen verpflichtet. Zur Beratung verpflichtet sind
auch die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft. Die Verpflichteten können mit dieser
Aufgabe Dritte nach § 16 Abs. 1 beauftragen.

(2) Die zuständige Behörde hat den zur Beseitigung nach diesem Gesetz Verpflichteten auf Anfra-
ge Auskunft über vorhandene geeignete Abfallbeseitigungsanlagen zu erteilen.

§ 39 Unterrichtung der Öffentlichkeit

Die Länder unterrichten die Öffentlichkeit über den erreichten Stand der Vermeidung und Verwertung
von Abfällen sowie die Sicherung der Abfallbeseitigung. Die Unterrichtung enthält unter Beachtung
der bestehenden Geheimhaltungsvorschriften eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung
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Im folgenden findet man nur die §§ 30 bis 38, die für die Stillegung und Nachorge von Deponien von besonderer Bedeutung sind


